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oder nach Bedarf 
 

26. April 2022 

Mai 2022  
Mo 09. 19.30 Uhr Feuerwehr Mannschaft FWKS 
Mo 09. 08.15 Uhr Schul-Besuchsmorgen Tagesschule 
Mi 11. 12.00 Uhr Senioren-Essen  
Do 12. 19.00 Uhr Erzählnacht Tagesschule 
So 15.  Wahlen & Abstimmungen  
Mi 18.  Häckseltour Werkdienst 
Sa 28.  Schützen Feldschiessen Schützenverein 
Mo 30. 19.30 Uhr Feuerwehr Mannschaft FWKS 
     
 
Juni 2022   

Mi 01.  Tagesausflug Frauenverein 
Mi 08. 12.00 Uhr Senioren-Essen  
Fr + Sa   10. + 11. Feldschiessen Schützenverein 
So 12.  Konfirmation Ref. Kirche 
Mo 13. 19.00 Uhr Gemeindeversammlungen  

Ausgabe Nr. 1 / Mai 2022 
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Anstellung Janine Kämpfer als Springerin 

 
Der Leiter Zentrale Dienste muss jedes Jahr mindestens einen 
vierwöchigen WK für das Militär absolvieren.  
 
Die Abwesenheiten resp. die dadurch zu übernehmenden Arbeiten 
wurden bisher durch die übrigen Mitarbeitenden abgedeckt. Dies 
mit sehr viel Mehraufwendungen, was schlussendlich in der 
Auszahlung von Mehrstunden resultierte. 
 
Für die diesjährige Abwesenheit im September und Oktober konnte 
Janine Kämpfer aus Maschwanden gewonnen werden. Sie wird im 
Stundenlohn während maximal zwei Tagen die Woche die 
Gemeindeverwaltung im Tagesgeschäft unterstützen. Wir freuen 
uns, Janine Kämpfer im Team der Gemeindeverwaltung 
willkommen zu heissen. 
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Melden Sie uns Ihre Veranstaltungen rechtzeitig, damit die 
Publikation erfolgen kann. Alle Veranstaltungen finden Sie auch 
jederzeit online unter www.maschwanden.ch/veranstaltungen. 
Sie können Ihren Anlass selber im Veranstaltungskalender 
eintragen! 

Sie halten die neu geschaffene «gmeindshuus-poscht» in den 
Händen. Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, die Bevölkerung 
offen und zeitnah zu informieren. Die Zeit zwischen zwei Ausgaben 
des Lorzengezwitschers wird mit diesem neuen Infoblatt 
überbrückt.  
 
Bis Ende Jahr erhalten Sie die «gmeindshuus-poscht» gedruckt 
zugestellt. Ab 2023 soll die «gmeindshuus-poscht» jedoch nur noch 
online auf der Gemeindewebseite veröffentlicht werden.  
 

http://www.maschwanden.ch/veranstaltungen
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Mittwoch, 18. Mai 2022 
 
Die Gemeindeverwaltung nimmt Ihre Anmeldung gerne bis am 
jeweiligen Vorabend bis 18.00 entgegen.  
 
Bis 15 Minuten Zeitaufwand wird der Häckseldienst ohne 
Kostenverrechnung angeboten. Ab 15 Minuten wird der Einsatz 
zum ¼-h Ansatz von CHF 20.00 verrechnet. 
 
Der Werkdienst behält sich vor, ungenügendes Häckselgut nicht zu 
verarbeiten und liegen zu lassen.  
 
Das Team des Werkdiensts dankt Ihnen für die Mithilfe.  
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Erteilung Gastwirtschaftspatente 
 
Gestützt auf dem Gastgewerbegesetzes und dessen Verordnung 
erteilte der Gemeinderat folgende  Gastwirtschaftspatente: 
 
• Judith Fischer, 5634 Merenschwand, für die «Mugge-Bar» im 

Mehrzweckgebäude Gerbi 
• Andreas Caplazi, 8933 Maschwanden, für den «Badi-Kiosk» im 

Naturbad Maschwanden 
 

veranlagte Grundstückgewinnsteuern  
 
An der Sitzung vom 12. April 2022 wurden 
Grundstückgewinnsteuern im Total von CHF 360'385.20 veranlagt. 

 
Verzicht auf Hinterlegung der Heimatscheine 

 
Die Heimatscheine der Schweizer und Schweizerinnen wurden bis 
anhin bei einer Anmeldung entgegengenommen und durch die 
Einwohnerkontrolle aufbewahrt. Für die Hinterlegung der 
Heimatscheine bei der Gemeinde besteht keine gesetzliche 
Grundlage. Das Gesetz über das Meldewesen und die 
Einwohnerregister (MERG) des Kantons Zürich besagt in § 5 Abs. 
«Die Gemeinde kann die Hinterlegung der vorgewiesenen Schriften 
verlangen». In allen Fällen muss der Heimatschein bei der 
Anmeldung vorgewiesen werden (vgl. § 5 Abs. 1 lit. a MERG). 
 
In Maschwanden wird in Zukunft auf die Aufbewahrung der 
Heimatscheine verzichtet. Alle Heimatscheine werden im Verlaufe 
des Jahres durch die Einwohnerkontrolle an die Einwohnenden zur 
eigenen Aufbewahrung retourniert.  

 
 

Der Gemeinderat 


